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STADT. REALSCHULE KOHLSCHEID

SCHULORDNUNG

Schulordnung der Städtischen Realschule Kohlscheid

Diese Schulordnung ist von Eltern, Lehrern und Schülern in gemeinsamer Arbeit erstellt worden. Sie befindet sich in Übereinstimmung mit der 'Allgemeinen Schulordnung' (ASch0) und gilt für das Schulgelände, die Sportstätten, bei Schulveranstaltungen und für alle Wege (Unterrichtswege). Die Schulordnung nennt Hilfestellungen und Regeln für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, um freundlich, verantwortungsvoll, rücksichtsvoll miteinander zu sprechen, zu lernen, zu spielen und zu feiern.

Die Schulordnung umfasst folgende Punkte:

1. Allgemeines

2. Verhalten auf dem Hof

3. Verhalten im Schulgebäude

4. Verhalten auf dem Schulweg

5. Verhalten bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule

6. Verschiedenes

Stichwortverzeichnis
Stichwort
Punkt
Seite

Alarm
6.1 0
10

Aufenthaltsraum
2.7/6.3
5/9

Aufsicht
3.7.1
7

Bekanntmachungen
6.1
9

Beurlaubungen
6.5
10

Entschuldigungen
6.4
9

Erkrankungen
6.4
9

Erledigungspause
3.7.1
1 7

Fachräume
3.4
7

Fahrradkeller
2.9
6​

Freistunde
2.7
5

Fundsachen
6.6
10

Getränke
3.7.3 / 6.7
8/10

Hof
2
5

Klassenarbeiten
3.7.2 / 6.7
8/10

Klassenbücher
6.2
9

Krafträder
2.10
6

Nachmittagsunterricht
6.14
12

Pädagogisches Zentrum
2.11 / 3.3
6/7

Parkplatz
2.10
6

'Partykeller'
6.11
10

Pause
3.7 / 6.3
7/9

Radfahrer
2.9
6

Rasen
2.11
6

Rauchen
2.5 / 6.13.2
5/11

Regen
2.7 / 2.11
5/6

Schulveranstaltungen
5
8

Schulweg
4
8

Spielgeräte
2.2
5

Sportunterricht
5.2
9

'Strafen'
6.13
11

Taschen
3.4 / 5.2
7/9

Telefon
6.12
11

Toiletten
3.2
6

Unfall
2.6 / 6.10
5/10

Unterrichtsschluss
6.15/4
12/8

Versicherungsschutz
2.8/4
6/8

Werbung
6.8
10

1.
Allgemeines (Vgl. ASchO §3,4).

1.1
„Der Schüler hat die Pflicht, daran mitzuwirken, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann; er ist insbesondere verpflichtet,

1.1.1
die im Rahmen des Unterrichts oder im Interesse eines geordneten Schullebens notwendigen Anordnungen des Schulleiters, der Lehrer und anderer dazu befugter Personen zu befolgen und die Ordnung der Schule einzuhalten (§3 (4) 2),

1.1.2
alles zu unterlassen, was eine geordnete Unterrichts- und Erziehungsarbeit der von ihm besuchten Schule sowie die Rechte beteiligter Personen beeinträchtigt (§3 (4)3),

1.1.3
die schulischen Anlagen, Einrichtungen und Gegenstände pfleglich zu behandeln (§3 (4) 4)".

2.
Verhalten auf dem Hof

2.1
Zur Vermeidung von Unfällen und Beschädigungen der Einrichtungsgegenstände sind auf dem Schulhof gefährliche Spiele, insbesondere rücksichtsloses Laufen, das Werfen mit Steinen- und Schneebällen, untersagt.

2.2
Für die Klassen 5 – 7 sind auf dem kleinen Schulhof bestimmte Spiele erlaubt. Die Ausleihe der Spielgeräte erfolgt nach Plan.

2.3
Jeder ist aufgefordert, an der Sauberhaltung des Schulhofes mitzuwirken. Papier und Abfälle gehören in die Papierkörbe, Flaschen in die Kästen.

2.4
Die Gartenanlagen und Blumenbeete sind schonend zu behandeln.

2.5
Gem. §41 der ASchO dürfen Schüler der Sekundarstufe I auf dem Schulgelände nicht rauchen, also weder im Gebäude noch auf dem Schulhof.

2.6
Zwischenfälle und Unfälle sind sofort den aufsichtführenden Personen zu melden, damit die notwendigen Maßnahmen getroffen werden können.

2.7
Schüler, die die erste Stunde frei haben – ausgenommen Busbenutzer – kommen nicht früher als 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Sie gehen nicht in das Schulgebäude, sondern halten sich auf dem kleinen Schulhof und bei Regen auf dem überdachten Gang auf. Busbenutzer können bei schlechtem Wetter in den Aufenthaltsraum gehen.

2.8
Die Schüler dürfen während der Unterrichtszeit das Schulgelände nicht eigenmächtig verlassen, da in einem solchen Fall kein Versicherungsschutz besteht.

2.9
Radfahrer müssen so zeitig kommen, dass sie ihre Fahrräder ordnungsgemäß unterstellen können. Schülern, die bis zu 1 km entfernt von der Schule wohnen, können den Fahrradkeller nur dann benutzen, wenn genügend Einstellplätze vorhanden sind. Ihnen ist der Fußweg zuzumuten.

2.10
Für Krafträder ist der markierte Teil des kleinen Parkplatzes vor dem Verwaltungstrakt vorgesehen: Fahrräder und Krafträder der verschiedenen Art dürfen nicht auf dem Bürgersteig und im Bereich des Einganges zur Schule abgestellt werden. Fahrradkeller und Parkplatz dürfen nur von den Fahrzeugbesitzern vor Beginn und nach Schluss des Unterrichts betreten werden.

2.11
Als Pausenfläche stehen der große Schulhof allen Schülern, das Pädagogische Zentrum den Schülern der Klassen 8 – 10 und der kleine Schulhof den Schülern der Klassen 5 – 7 zur Verfügung.

Der Schulhof unter den naturwissenschaftlichen Räumen gilt nicht als Pausenfläche, ebensowenig der Eingangsbereich des kleinen Schulhofes (siehe Strichmarkierung).

Bei gutem Wetter steht in der zweiten Pause statt des Pädagogischen Zentrums die Rasenfläche zur Verfügung. (Zur Rasenflä​che gehören nicht die Böschungen!) Ob die Rasenfläche freige​geben wird, entscheidet der aufsichtführende Lehrer. Durchsage vor Pausenbeginn).Das Pädagogische Zentrum ist dann zu räu​men.

Bei Regen und Kälte gehen nach dem entsprechenden Gongzeichen alle Schüler ins Pädagogische Zentrum.

3.
Verhalten im Schulgebäude

3.1
Das Ausbleiben des Fachlehrers wird nach 3 Minuten im Sekretariat durch den Klassensprecher gemeldet.

3.2
Die Toiletten sind keine Pausenhallen oder Spielräume. Der Aufenthalt ist schon aus hygienischen Gründen​ auf die unbedingt notwendige Zeit zu beschränken.

Die Toiletten im Gebäude dürfen nur in Notfällen aufge​sucht werden.

3.3
Laufen und wilde Spiele in der Pausenhalle, auf den Fluren und Treppen sind wegen der Verletzungsgefahr und der Gefahr der Beschädigung von Einrichtungsgegenständen nicht erlaubt.

3.4
Fachraumregelung: Die Fachlehrer holen die Schüler zu Beginn der 3., 5. und 6. Stunde an der Klasse ab und führen sie zum Fachraum. Nach der 2., 4. oder 5. Stunde bringt der Fachleh​rer die Schüler zur Klasse zurück und gibt ihnen Gelegenheit, die Taschen in der Klasse abzustellen.

Ausnahme: Kursunterricht in der 9. und 10. Jahrgangsstufe.

3.5
Für den Weg zu den Klassen- und Unterrichtsräumen gilt das Prinzip: 'Nimm den kürzesten Weg'.

3.6
Für den Umgang mit fremden Eigentum gilt als selbstverständ​lich: –
Achtung vor dem Eigentum des Mitschülers

–
Pflegliche Behandlung von Mobilar und schuleige​nem Unterrichtsmaterial

–
Sauberhalten des Arbeitsplatzes und des Klassen​raumes einschl. der Tafel.

3.7
Pausen

3.7.1
Unterrichts- und Pausenzeiten

	U -Stunde
	von
	bis

	1.
	08.10 Uhr
	08.55 Ur

	2.
	09.00 Uhr
	09.45 Uhr

	1. Pause
	09.45 Uhr
	10.00 Uhr

	3.
	10.00 Uhr 
	10.45 Uhr

	4.
	10:50 Uhr
	11.35 Uhr

	2. Pause
	11.35 Uhr
	11.55 Uhr

	5.
	11.55 Uhr 
	12.40 Uhr.

	6.
	12.45 Uhr
	13.30 Uhr

	3. Pause
	13.30. Uhr
	13.45 Uhr

	7.
	13.45 Uhr
	14.30 Uhr

	8.
	14.35 Uhr
	15.20 Uhr


Die Fünfminutenabstände zwischen der 1. und 2. und der 3. und 4. Stunde dienen ausschließlich dem Wechsel von Lehrern und Unterrichtsräumen. In den 5-Minuten-Pausen führen alle Lehrer Aufsicht.

Die erste und die dritte Pause sollen für Lehrer und Schüler absolut störungsfrei bleiben. Schulleitung, Sekretärin, Lehrer und Schüler sind dringend aufgefordert; von diesem Grundsatz nur in wirklichen Notfällen abzuweichen. In der zweiten Pause, der sogenannten Erledigungspause, stehen Schulleitung, Sekretärin, Lehrer und Schülervertreter in wichtigere Angelegenheiten zur Verfügung. Klassen oder Kurse, die wegen einer Klassenarbeit keine Hofpause haben, holen diese nach. Wenn dadurch die nachfolgende Stunde verzögert beginnt, ist der betroffene Lehrer für die Aufsicht zuständig und muss informiert werden.

3.7.2
Pausenregelung für kranke Schüler, die aus- Gesundheitsgründen nicht auf die Pausenflächen gehen sollen, verbringen die Pausen im Zentrum. In Ausnahmefällen (z.B. Gehbehinderungen) bleiben nur die Betroffenen und ein Mitschüler nach Rücksprache mit dem Klassen-/Kurslehrer im Klassenraum.

3.7.3
Getränke werden am Eingang I durch zwei Automaten bzw. durch den Hausmeister ausgegeben. Sie sollen nicht im Pädagogischen Zentrum, sondern auf dem Schulhof getrunken werden. Leere Getränkebecher gehören in die Abfallbehälter, leere Flaschen ausnahmslos in die bereitgestellten Kästen. Bitte keine Getränke in die Klassen- und Aufenthalts räume mitnehmen.

4.
Verhalten auf dem Schulweg

§12 der ASch0 stellt fest, dass sich die Aufsichtspflicht der Schule auf die Zeit erstreckt, in der die Schüler am Unterricht oder an sonstigen Schulveranstaltungen teilnehmen.

"Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich nicht auf den Weg zur Schule oder von der Schule nach Hause (Schulweg)."

Die Schüler sind nur auf dem direkten Weg zwischen Schule und Elternhaus versichert.

Auf dem Schulweg verhalten sich alle, besonders diejenigen, die ein eigenes Fahrzeug benutzen, gem. den Regeln der Straßenver​kehrsordnung.

5.
Verhalten bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule

5.1
§12.2 ASchO lautet: "Der Weg der Schüler zwischen Schulgrundstück und anderen Orten von Schulveranstaltungen unterliegt der Aufsichtspflicht der Schule (Unterrichtsweg).

Der Unterrichtsweg umfasst alle Wege, die die Schüler aus Gründen des Unterrichts oder anderer Schulveranstaltungen zurücklegen, sofern die Schüler nicht von zu Hause kommen oder nicht im unmittelbaren Anschluss an die Schulveranstal​tung nach Hause entlassen werden."

5.2
Regelung für den Sportunterricht

Hier gilt die Regelung 3.4 entsprechend.

Beginnt der Sportunterricht in der ersten Stunde, sollen die Schüler bei Bedarf ihre Taschen vor der Musikraumwand abstel​len.

6.
Verschiedenes

6.1
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Schule erfolgen durch Anschlag am sogenannten 'Schwarzen-Brett' (Fenster des Musikraumes), in be​sonderen Fällen über die Lautsprecheranlage.

Die Klassensprecher sind für die Bekanntgabe in den Klassen verantwortlich.

6.2
Klassenbücher

Klassenbücher sind amtliche Dokumente; sie sind deswegen mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln.

Die Klassenbücher werden nach Unterrichtsschluss in der Ablage vor dem Sekretariat hinterlegt.

Wird ein Klassenbuch vermisst, so ist sofort dem Klassenlehrer Mitteilung zu machen.

6.3
Schüleraufenthaltsraum und Lesesaal

Sie stehen in der zweiten Pause den Schülern der 9. und 10. Klassen zur Zeitungslektüre zur Verfügung.

6.4
Entschuldigungen (Vgl. §-9 der AschO)

Erkrankt ein Schüler während des Vormittags, so meldet er sich im Sekretariat ab.

Sonst ist bei Krankheit oder Fehlen aus anderen unvorhersehbaren Anlässen eine umgehende Benachrichtigung der Schule erforderlich. Es genügt eine fernmündliche Mitteilung. Bei Wiederbesuch des Unterrichts ist eine schriftliche Entschuldigung mitzubringen, die über Grund und Dauer des Fehlens informiert.

6.5
Unterrichtsbefreiung (Vgl. §10 der ASchO Beurlaubungen)

Sie bedarf der Bewilligung durch die Schule und muss rechtzeitig beantragt werden.

6.6
Fundsachen

Fundnachen sind beim Hausmeister abzugeben, verloren gegange​ne Sachen dort zu erfragen. (Nach einem halben Jahr nicht ab​geholte Sachen werden ans Fundbüro der Stadt weitergegeben).

6.7
Getränke in Unterrichtsräumen

Getränke dürfen nur bei mehrstündigen Klassenarbeiten in die Klassenräume mitgenommen werden. Die leeren Flaschen werden selbstverständlich nach Beendigung der Arbeit in die bereit​gestellten Kästen gebracht.

6.8
Werbung (Vgl. §48a der ASchO)

Jede Werbung, die nicht schulischen Zwecken dient, ist in der Schule unzulässig.

6.9
Druckschriften (Vgl. §48.1 der ASchO)

Schulfremde Druckschriften dürfen auf dem Schulgrundstück nicht an die Schüler verteilt werden. Ausnahmen können nur durch den Kultusminister zugelassen werden. Plakate dürfen auf dem Schulgelände nur mit Zustimmung des Schulleiters angebracht werden.

6.10
Sicherheitsvorschriften (Vgl. §46.3 der ASchO)

Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, Verbote und Anordnungen sind zu befolgen. Wer eine drohende Gefahr oder einen Schaden feststellt, hat dies sofort dem Schulleiter, einem Lehrer oder dem Hausmeister zu melden.​

Bei Schulalarm verlassen die Klassen unverzüglich das Gebäude durch de nächstgelegenen oder angewiesenen Ausgang und ver​sammeln sich klassenweise, sodass der Lehrer die Vollzähligkeit überprüfen kann.

Den Anweisungen der Lehrer ist unbedingt Folge zu leisten.

Im Übrigen gelten die ausführlichen Anweisungen für Schul​alarm.

6.11
Kommunikationszentrum 'Partykeller'.

Hier finden Zusammenkünfte einer oder mehrerer Klassenstufen statt. Die Klassensprecher legen den Termin mindestens eine. Woche vorher mit der Schulleitung fest. Die Aufsicht durch Lehrer bzw. Eltern muss gewährleistet sein. Der Eintritt be​trägt Euro 1,–. Grundsätzlich ist die Benutzung dieses Raumes nur für Schüler unserer Schule gedacht. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung.

6.12
Münztelefon im Hause

Die Telefonzelle ist nur einzeln zu betreten. Die Gespräche sind kurz zu fassen.

6.13
Maßnahmen gegen Regelverstöße

Folgende Maßnahmen sind in unserer Schulordnung vorgesehen. Sie sollen nicht in erster Linie als Strafe angesehen werden, sonderndem Betroffenen helfen, über sein Fehlverhalten nachzudenken, seine Einstellung zur Gemeinschaft zu ändern und entstandenen Schaden nach Kräften gutzumachen.

Verstoß
Maßnahme und Folge

6.13.1

	leichte Regelverstöße
	Belehrung durch Lehrer

	z.B. Lärmen, Stören, Laufen in der Aula u.ä.
	Notiz für die Karteikarte (weiße Karte) nach dreimaliger Belehrung gelbe Karte


6.13.2

	schwere Regelverstöße
	Ermahnung (gelbe Karte)

	oder Verstöße gegen be​stehende Erlasse, z.B. Sach​beschädigung, absichtliche Gefährdung anderer, uner​laub​tes Verlassen des Schul​geländes, Rauchen u.ä.
	nach dreimaliger Ermahnung rote Karte und Benachrichtigung der Eltern


6.13.3

	sehr schwere Regelverstöße
	rote Karte und Benachrichtigung der Eltern,

	z.B. Diebstahl, mutwillige Sachbeschädigung, Körperverletzung u.ä.
	Entschuldigung, Wiedergut​machung, Übernahme von Gemeinschaftsdiensten, Aus​schluss von Gemeinschafts​veranstaltungen

	
	drei rote Karten

Klassen​​​konferenz über Schulverweis


​​

Im übrigen wird bei Verstößen gegen die Schul- und Hausordnung nach dem IV. Abschnitt (§13 ff) der Allgemeinen. Schulordnung verfahren.

6.14
Nachmittagsunterricht Alle aufgestellten Regeln gelten grundsätzlich für jeden Unterricht, auch den Nachmittags​unterricht.

6.15
Verlassen der Schule nach Unterrichtsschluss. Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgelände unverzüglich zu verlassen.
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